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verbleibt er auch über das achtzehnte Lebensjahr hinaus in dieser Ein
richtung, wenn eine begonnene Qualifizierungsmaßnahme noch nicht abge
schlossen ist.

(2) Eine Freiheitsstrafe kann in einer Jugendstrafanstalt auch dann voll
zogen werden, wenn die Persönlichkeitsentwicklung eines zur Zeit der 
Straftat zwar achtzehnjährigen, aber noch nicht einundzwanzig jährigen 
Verurteilten erhebliche Erziehungs- oder Bildungsmängel aufweist.

(3) Jugendliche, die unter den Voraussetzungen der Absätze 1 oder 2 in 
Jugendstrafanstalten untergebracht sind und durch ihr Verhalten die 
Ordnung stören oder auf andere Jugendliche einen schädlichen Einfluß 
ausüben, werden durch den Leiter der Jugendstrafanstalt in eine Strafvoll
zugseinrichtung für erwachsene Strafgefangene eingewiesen. Für die Über
weisung ist die Zustimmung des zuständigen Staatsanwalts erforderlich.

§41

Strafvollzug in Jugendhäusern
(1) Der Strafvollzug in Jugendhäusern hat den Jugendlichen ihr bis

heriges verantwortungsloses Verhalten bewußt zu machen und sie zu 
befähigen, nach ihrer Entlassung die sozialistische Gesetzlichkeit und die 
Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu achten und einzuhalten.

(2) Die Erziehungsarbeit in den Jugendhäusern hat durch Schulbildung, 
berufliche Qualifizierung, staatsbürgerliche Erziehung sowie kulturelle und 
sportliche Betätigung zu erfolgen. Die Jugendlichen sind zur Teilnahme 
verpflichtet.

(3) Der zuständige Staatsanwalt und der Leiter des Jugendhauses haben 
regelmäßig, erstmalig vor Ablauf eines Jahres zu prüfen, ob die Voraus
setzungen für eine Entlassung gegeben sind. Sind diese Voraussetzungen 
vorhanden, entscheidet das Gericht auf Antrag des Staatsanwalts über 
eine Entlassung.

§42

Vollzug der Jugendhaft
Den zu Jugendhaft verurteilten Jugendlichen ist ihr gesellschaftswidriges 

Verhalten durch eine strenge Ordnung und Disziplin eindringlich aufzu
zeigen sowie durch einen entsprechenden Arbeitseinsatz und eine sinnvolle 
Gestaltung der arbeitsfreien Zeit ihrer weiteren negativen Entwicklung 
nachhaltig entgegenzuwirken.
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